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 Auftraggeber (Biobetrieb) Auftragnehmer  
(lohnverarbeitender Betrieb) 

Name / 
Unternehmen:   

Adresse: 
  

  

LFBIS / Bionummer   
 
1. Der Auftraggeber beauftragt das Lohnverarbeitungsunternehmen, die vom Auftraggeber 

angelieferten Rohstoffe bzw. Halbfertigprodukte nach den Anweisungen und Bedingungen des 
Auftraggebers aufzubereiten bzw. abzufüllen. 

2. Das Lohnverarbeitungsunternehmen verpflichtet sich, bei der Aufbereitung bzw. Abfüllung der vom 
Auftraggeber angelieferten Rohstoffe die Vorschriften der Bio Verordnung (EU) 2018/848 sowie 
deren Durchführungsvorschriften und die Vorgaben und Weisungen der Zertifizierungsstelle SLK 
GesmbH zu beachten und einzuhalten. 
 

Datum der Anlieferung: 

angelieferte Rohstoffe / Produkte: 

Art Menge Status (bio / konventionell) 

   

   

   

   
Aufbereitungs- / Verarbeitungsschritte durch den Lohnverarbeiter  
(inkl. bereitgestellter Zusatz-/Verarbeitungshilfsstoffe): 

 

 

Durch die Unterschrift verpflichten sich Auftraggeber und Auftragnehmer zur Einhaltung der Vorgaben  
lt. Lohnverarbeiter-Vertrag.  

 
 

 
 Datum Auftraggeber  Auftragnehmer 
 
 
 
Datum der Rücklieferung: 

rückgelieferte Rohstoffe / Produkte: 

Art Menge Status (bio / konventionell) 

   

   

   

   
 


	Datum Auftraggeber  Auftragnehmer

